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P. HEINRICH MULLER-FRIEDBERG,
ST.GALLER MÖNCH UND PFARRER
VON GOSSAU

Näfels um 1780. Zeichnung von Franz Schmid, Schwyz (1796-1851). -
Bild im Gemeindearchiv Näfels

LORENZ HOLLENSTEIN

Im Jahre 1758 trat Franz Josef Müller
(1725-1803), später Müller-Friedberg
genannt, ein Arzt aus dem katholischen

Glarus, aus Näfels, als Beamter
in den Dienst der Fürstabtei St.Gallen.
Ihm und seiner Frau, Maria Anna
Dorothea von Bachmann aus vornehmem
Näfelser Geschlecht, wurden elf Kinder

geboren. Im Dienst der St.Galler
Äbte stieg er zu den höchsten weltlichen

Ämtern der Fürstabtei auf, wurde

Landvogt der Grafschaft Toggenburg,
Landeshofmeister und zuletzt Hof-
marschall.1 Sein Erstgeborener, Karl,
geboren 1755, stand ab 1776 ebenfalls

in stift-sankt-gallischen Diensten,
u.a. war er Obervogt von Oberberg
(1783-92) und Landvogt im Toggenburg

1792-98). Er war der brillanteste
weltliche Beamte der Fürstabtei seiner
Zeit.2 Ein weiterer Sohn von Franz
Josef Müller, Josef Maria, geboren 1758,
machte im Kloster St.Gallen als Pater
Heinrich eine grosse geistliche Karriere,

1791 wurde er Kapitelssekretär und
Sekretär der Schweizerischen
Benediktinerkongregation.3

1798, am Vorabend des Untergangs
der Abtei St.Gallen, standen also drei
Näfelser Müller-Friedberg in höchsten

Positionen in Kloster und Klosterstaat.4

Die beiden jüngeren hatten eine
besondere Beziehung zu Gossau, Karl
als Obervogt von Oberberg, Pater Heinrich

viel später, ab 1805, als Pfarrer von
Gossau.

1798, als im Zeichen der Französischen

Revolution die Befreiungsbewegung
in den fürstäbtischen Landen immer
erfolgreicher geworden war, kam es

im Hause Müller-Friedberg zu
folgenschweren Veränderungen. Der streng
konservative Vater musste seinen Platz
räumen und kehrte nach Näfels
zurück. Mit dem älteren Sohn Karl
«verkrachte» sich Fürstabt Pankraz Vorster,
als Karl, da die Herrschaft der Abtei im
Toggenburg nicht mehr zu halten war,
die Landeshoheit dem toggenburgi-
schen Volk übergab. Dies hat ihm Abt
Pankraz nie verziehen. Er wies ihn
schroff zurück, als er sich dem Abt wieder

anzunähern versuchte. Karl
Müller-Friedberg und der Fürstabt wurden
erbitterte Feinde. Im Frühjahr 1798

eroberten die Franzosen die Schweiz und
auch St.Gallen. Karl Müller-Friedberg
machte nun in der Helvetik, der neuen
Schweiz, Protektorat von Frankreich,
Karriere. Als Napoleon 1803 sechs

neue Schweizer Kantone schuf, wurde
Karl unter französischem Schirm
der Organisator des neuen Kantons
St.Gallen und führte den Untergang
der Fürstabtei herbei, der im Mai 1805

endgültig wurde.5 Karls Bruder, Pater

Heinrich, verharrte bis in die letzten
Jahre des Klosters in diesem in führender

Stellung. Es ergab sich eine einzigartige

Situation: Im Kanton wirkte der
Klosterfeind Karl, im Kloster in hohem
Rang sein Bruder Pater Heinrich.
Pater Heinrich wurde von Abt Pankraz

Vorster wie auch vom Kapitel
konsequent mit wichtigen Aufgaben
betraut.6 Im Juni 1796 ernannte der Abt
eine Kommission aus fünf Patres zur
Untersuchung des aktuellen Zustandes
der Fürstabtei: Einer der fünf war Pater
Heinrich. Den «Gütlichen Vertrag»
von 1795, durch den Abt Beda wichtige
Rechte des Klosters ans Volk abtrat,
lehnte das Kapitel ab. Es setzte eine
Kommission von sieben Kapitularen
ein, um die Rechte des Kapitels zu wahren.

Auch zu diesem Gremium gehörte
Heinrich Müller-Friedberg. Am Frauenfelder

Prozess 1797, wo die Eidgenossen
den Zwist zwischen der revolutionären

Bewegung in der Alten Landschaft



und der Abtei untersuchten, war Pater

Heinrich einer der Abgeordneten des

Klosters. An den anschliessenden
Verhandlungen in St.Gallen spielte er eine

Hauptrolle.
Im Herbst und Winter 1797/98 war im
St.Galler Klosterstaat die Freiheitsbewegung

nicht mehr aufzuhalten. Im
Toggenburg legte Landvogt Karl Müller-
Friedberg am 1. Februar 1798 sein Amt
nieder und übergab die Landeshoheit
dem toggenburgischen Landrat. Auch
in der Alten Landschaft hatte sich die

Lage drastisch verschärft. Am 2. Februar

1798 fasste der Ausschuss des Landrates

den förmlichen Beschluss, die
Landesregierung zu übernehmen. Eine
Delegation des Landrates erschien am 3. bei

Abt Pankraz, der sich nach Wil
zurückgezogen hatte, und forderte die Abtretung

der Regierung. Vorster lehnte ab.

Die Deputierten drohten, man werde
das Kloster sogleich vernichten. Die
Ausschüsse versprachen die Sicherstellung

des klösterlichen Eigentums, freies

Bürgerrecht für die Konventualen,
territoriale Exemtion des Klosterbezirkes
und freie Ausübung der geistlichen
Gerichtsbarkeit. Vorster gab unter Zwang
nach. Zur gleichen Zeit wurden in
St.Gallen dieselben Bedingungen dem

Kapitel gestellt. Dieses willigte in die

Abtretung der Landesherrschaft ein und

beauftragte Kapitelssekretär P. Heinrich
und Hofkanzler Karl Gschwend, die

Abtretung feierlich zuzugestehen. Abt
Pankraz erfuhr am 4. Februar davon und
schickte einen Express nach St.Gallen,

um wenigstens die urkundliche Übergabe

der Regierung an den Landrat zu
verhindern. Doch der Bote kam zu spät.

An diesem 4. Februar 1798 übergaben P.

Wiedereinzug von Abt Pankranz Vorster ins Kloster am 26. Mai 1799.

Aquarell von Franz Columban Elser (1822-1884).
Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen

Heinrich und Gschwend im «Rössli»

an der Langgasse in St.Gallen die
Landesregierung der Alten Landschaft
dem Landrat zuhanden des Volkes. Es

sprachen vor den Versammelten zuerst
Gschwend, dann auch Pater Heinrich.7
Am 5. Februar wurde die Freiheitsurkunde

der Alten Landschaft ausgehändigt.

Am 10. Mai 1798 marschierten
die Franzosen in St.Gallen ein. Die
neue helvetische Regierung war
klosterfeindlich. Unter deren Druck legten
die St.Galler Mönche im September
1798 den Bürgereid ab, nur P. Gerold
Brandenberg lehnte ab. Bald darauf
forderte man von den Mönchen, soweit
sie auswärts waren, die Rückkehr ins
Kloster und die Rückgabe aller seit
Sommer 1797 ins Ausland geschafften

Effekten. Dies erfolgte nicht. Am
4. Januar 1799 wurden 15 in St.Gallen
anwesende Patres über den Rhein ins
Vorarlbergische ausgeschafft, während
19 - altersschwache, kranke und für
die Seelsorge in St.Gallen benötigte -
in St.Gallen bleiben konnten.8 Unter
den Deportierten war auch P. Heinrich
Müller-Friedberg.

Im Frühjahr 1799 eroberten die
kaiserlichen Österreicher die Ostschweiz
und drängten die Franzosen zurück.
Abt Pankraz sandte vier hochrangige
Mönche nach St.Gallen, darunter Pater

Heinrich, um in seinem Namen von
der Herrschaft wieder Besitz zu ergreifen.9

Am 26. Mai hielt der Abt persönlich

in St.Gallen Einzug. Nun richtete
er wieder die alte äbtische Herrschaft
ein. P. Ämilian Hafner10 wurde Of-

fizial, P. Theodor Wiek11 Statthalter
und P. Heinrich Müller-Friedberg
«Regierungssekretär». Im Sommer 1799

jedoch eroberten die Franzosen die
Ostschweiz zurück. Am 27. September
verliess Pankraz Vorster das Stift und
flüchtete nach Mehrerau. Er sollte nie
mehr nach St.Gallen zurückkehren.
Als 1802 das Ende der Helvetik absehbar

wurde, war es den Mönchen wieder

möglich, in St.Gallen aufzutreten.
Die von Frankreich dominierte
Helvetische Republik brach im Laufe des

Jahres 1802 zusammen. Napoleon griff
ein, führte die Schweiz in eine
föderalistische Ordnung zurück und schuf
mit seiner Mediationsverfassung sechs



neue Kantone, darunter St.Gallen. Die
Neuordnung trat am 19. Februar 1803

in Kraft. Karl Müller-Friedberg, Bewunderer

Napoleons, wurde Präsident der

Regierungskommission, die den neuen
Kanton aufzubauen hatte.
Pater Heinrich Müller-Friedberg, der

sich von 1799 bis 1803 im Exil in
Wasserburg aufgehalten hatte, kehrte gegen
Ende 1803 nach St.Gallen zurück. Die
St.Galler Mönche bemühten sich nun
um die Wiederherstellung ihres Klosters.

Am 9. Mai 1803 wiesen sie in einer
Note an die Regierung die Ansicht
zurück, das Kloster sei 1798 von der Hel-
vetik rechtsgültig aufgehoben worden.
Diese Note wurde von Pater Ämilian
Hafner und Pater Heinrich abgefasst.12

Im Juni 1803 bevollmächtigte Abt
Pankraz Vorster, der sich nach Wien

zur Rettung der stift-sankt-gallischen
Rechte aufmachte, vier Patres, darunter

P. Heinrich, zu Verhandlungen mit
der Kantonsregierung, wobei er sich
in jeder Beziehung das letzte Wort zu
einem Abschluss vorbehielt. Es kam
indes zu keinem Ergebnis der Kontakte
zwischen Regierung und Klostervertretung.

Im Herbst 1803 erklärte zuerst mündlich,

dann auch schriftlich der französische

Gesandte bei der Eidgenossenschaft,

General Ney, im Interesse von
Karl Müller-Friedberg und von diesem

mit Geschenken bei Laune gehalten,
die Abtei St.Gallen sei 1798 durch
die Helvetik aufgehoben worden und
könne und solle nun rasch liquidiert
werden. Das Kapitel - verlassen vom
im Ausland weilenden Abt - stand nun
vor der Wahl rascher Untergang des

Klosters oder Eingehen auf die Intenti¬

onen der von Karl Müller-Friedberg
dominierten Regierung. Diese schlug vor,
an die Stelle der Abtei ein st.gallisches
Bistum zu setzen. Müller-Friedberg
nahm zunächst Fühlung mit seinem
Bruder Heinrich auf. Dann eröffnete

er einer Abordnung von Kapitularen

- P. Ämilian Hafner, P. Theodor Wiek
und P. Heinrich - die vernichtende
Stellungnahme des französischen
Gesandten. Das konsternierte
Klosterkapitel13 beauftragte nun die gegebene

Person, P. Heinrich, mit der von
dessen Bruder präsidierten Regierung
einen Vertragsentwurf zu erarbeiten.
P. Heinrich befürwortete wie sein
Bruder ein st.gallisches Bistum. Allerdings

verlangte er ein Domkapitel aus

Benediktinerpatres.14 Er diskutierte
offenbar den vorgesehenen Vertrag
mit seinem Bruder intensiv. P. Ämilian

Hafner meinte in einem Brief vom
1. Dezember an Abt Pankraz, es werde
noch mancher Tag verstreichen, bis
diese zwei Brüder einig würden.15 Das
Resultat der Gespräche waren dann die

«Statuta conventa», ein st.gallisches
Bistums-projekt, das erste in der

Vorgeschichte des ein halbes Jahrhundert
später, 1847, gegründeten Bistums
St.Gallen.
Das von den beiden Brüdern Müller-
Friedberg ausgearbeitete Projekt sah im
Wesentlichen vor,
1. dass die Abtei durch ein Bistum

ersetzt werde;
2. dass die Landesherrschaft des Klosters

beseitigt und der Besitz der

Fürstabtei in Kantonsgut und
Kirchengut aufgeteilt, der Klosterbesitz
also liquidiert werde. Die Mönche
wurden verpflichtet, alle Rechtstitel

und Effekten des Klosters (Archiv,
Bibliothek, Preziosen, Kapitalbriefe)
dem Kanton abzuliefern,-

3. dass die Regierung die Tilgung der

Schulden des Klosters abwickle,-
4. dass der erste Bischof durch

Übereinkunft des Domkapitels mit der

Regierung gewählt werde. Die Nachfolger

des Bischofs sollten aus einem
Vierervorschlag des Kapitels durch
den Kanton bestimmt werden.

5. Der Bischof war in starker Abhängigkeit

von der Regierung. Er und
die Mönche hatten den Kantonseid

zu schwören.
6. Das Domkapitel bestand nicht nur

aus Mönchen, sondern auch aus

nichtresidierenden Kanonikern, von
denen die Hälfte von der Regierung
zu wählen war. Von Novizen ist im
Dokument keine Rede, ebenso wenig

vom Abt.
7. Die Kapitularen werden von der

Regierung im Domkapitel, im
Priesterseminar, in einer katholischen
Kantonsschule, die unter Aufsicht
der Regierung stehe, auf Pfründen
(als Pfarrer, Kapläne, Beichtiger)
eingesetzt oder unter anständigen
Bedingungen pensioniert.

8. In Nachträgen wird bestimmt, dass

die notwendige Genehmigung des

Projekts durch den Papst von der

Regierung, nicht von den Kapitularen,

eingeholt werde.16

Es galt nun, die Genehmigung dieses

Projektes durch das Kapitel zu
erreichen. Dies war nicht einfach, da nur
gerade wenige Kapitularen sich in
St.Gallen selbst aufhielten. Der
ranghöchste von ihnen, P. Ämilian Hafner,



54
hielt am 12. Dezember 1803 eine
Konferenz der in St.Gallen oder in der Nähe
wohnenden Kapitularen ab, 17 an der

Zahl waren anwesend. Nach ausgiebiger

Diskussion gaben diese ihre
Zustimmung zur Konvention, allerdings
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt
der Genehmigung des Vertrages durch
den Papst. Man entschied auch, die
anderen Kapitularen auf weiteren
Konferenzen zu gewinnen. Weiter wurden P.

Heinrich Müller-Friedberg und P. Martin

Gresser dazu bestimmt, den Vertrag
mit der Regierung abschliessend zu
bereinigen und zu unterzeichnen. Am
18.Dezember unterschrieben die beiden

Bevollmächtigten das Dokument -
noch bevor die Mehrheit der Mönche
zugestimmt hatte.17

Erst am 20. Dezember kam eine
Konferenz im Priorat Neu St.Johann
zustande (das detaillierte Protokoll ist
im Pfarrarchiv Gossau vorhanden),
fünfzehn Kapitularen waren anwesend,

ein sechzehnter liess seine

Meinung mitteilen. Von negativ bis positiv

wurden verschiedene Ansichten
geäussert. Man schloss sich im
Endergebnis indes der Haltung der St.Galler
Konferenz an.18

Eine dritte Konferenz, einberufen und
präsidiert von P. Heinrich, fand am
22. Dezember in Wasserburg, der alten
Pfarrei am Bodensee, ausserhalb des

Klosterterritoriums im Reich gelegen,

statt. Ungefähr zehn Mönche, die sich
im Ausland aufhielten, akzeptierten
die Konvention.19 Am 23. Dezember
genehmigte auch die St.Galler Regierung

das Abkommen. Am 24. Dezember

war die Unterschriftensammlung
unter den Konventualen beendet.

Anschliessend schickten nun die
Mönche eine Dreierdelegation zu
Abt Pankraz in Ebringen, die ihm die
Konvention zur Kenntnis und zur
Erledigung vorlegte. Der Abt empfing
die Abgeordneten kalt und abweisend.

Am 31. Dezember sprach er mit ihnen,
machte ihnen schwere Vorwürfe und
lehnte die Konvention kategorisch ab.

Ihm schlössen sich die wenigen, in
Ebringen weilenden Mönche an.20

Aus Angst vor dem raschen Untergang
des Klosters gaben 41 der 58 stimmfähigen

Kapitularen ihre schriftliche
Zustimmung zur Konvention.21
Die St.Galler Regierung setzte nun
alles in Bewegung, um bei der Nuntiatur,

in Rom und bei den Kantonen die

Zustimmung zur Konvention zu erlangen.

Die Nuntiatur zeigte sich entge¬

genkommend und verwies auf positive
Signale aus Rom, das sich für eine
Antwort Zeit liess.

Die Konvention jedoch stand auf
schwachen Füssen. P. Franz Weidmann,
St.Galler Mönch, ein Gegner von
Abt Pankraz, äusserte in seiner
«Geschichte des ehemaligen Stiftes und der

Landschaft St.Gallen unter den zween
letzten Fürstäbten ...» von 1834, den

«hellsehenden Kapitularen» sei es klar
gewesen, dass es Karl Müller-Friedberg
mit dem Bistumsprojekt gar nicht Ernst

gewesen sei. Ihm sei es darum gegangen,

das Kapitel vom Abt zu trennen
und die von den Mönchen ins Ausland
gebrachten Effekten zurückzugewinnen,

was ihm auch gelang. Für Müller-
Friedberg sei das Bistumsprojekt nur
ein Zwischenschritt in Richtung einer

Die Pfarrkirche von Gossau im Zustand wie sie Pfarrer Heinrich Miiller-Friedberg
von 1805 bis 1829 antraf. Foto aus der Zeit um 1900. Am rechten Bildrand
erkennbar das Pfarrhaus Gossau.



55
endgültigen, ersatzlosen Aufhebung
des Klosters gewesen, die schliesslich
am 8. Mai 1805 erfolgen sollte.22

Gallus Jakob Baumgartner, der
berühmte St.Galler Politiker, schrieb
in seiner «Geschichte des

schweizerischen Freistaates und Kantons
St.Gallen ...» 1868, die Konvention
habe «der Regierung ein solches Voll-
und Übermass von Befugnissen in den

katholischen kirchlichen Angelegenheiten

des Landes» eingeräumt, dass

der Vertrag «von vorn herein als ein
todtgeborenes Kind angesehen werden
musste.»23

Nicht anders sah es der päpstliche
Nuntius in Wien, Severoli, mit dem
Hofrat Müller, der Agent des Klosters
St.Gallen beim Kaiserhof, über die
Konvention sprach. Severoli habe bei
diesem Thema hell aufgelacht und gesagt:
«C'est un véritable pièce de Carneval,
es sei fast in jedem Punkt ein Verstoss

gegen die Canonen» (das Kirchenrecht);
Abt Pankraz solle Bischof werden. Severoli

war gegen die Landesherrschaft der

Abtei, sah die Schaffung eines Bistums
kommen und war der Ansicht, man
könne das Kloster damit verbinden.24

Sowohl im St.Galler Konvent als auch

unter den St.Galler Politikern, in der

Eidgenossenschaft und international
bestand weitgehend Einigkeit, dass

das Kloster St.Gallen nur unter Preisgabe

der Landesherrschaft und nur als

Mönchsgemeinschaft zu retten sei.

Die grosse Mehrheit der Mönche war
dieser Auffassung, so auch P. Heinrich
Müller-Friedberg und vor allem P. Ildefons

von Arx.25 Auch der einflussreiche
französische Kardinal Joseph Fesch

dachte so.26 Ein nicht bekannter Verfas-

Siegelstempel von Heinrich Müller-
Friedberg. Bild: Unter dem Auge
Gottes eine Kirche, darunter
Dreiberg. Äussere Umschrift: SIG.NOT.

APOST.P.HEINRICH MÜLLER DE

FRIEDBERG CAP. SG (Siegel des
Apostolischen Notars P. Heinrich Müller
von Friedberg, Kapitular [des Klosters]
St.Gallen)
Innere Umschrift: PRO DEO ET ECCLE-

SIA (Für Gott und die Kirche)
Historisches- und Völkerkundemuseum

St.Gallen

ser eines Briefes an Abt Pankraz -
vielleicht der Abt von Fischingen - riet von
der Landesherrschaft ab, man müsse
sich in die Gegebenheiten der Zeit
schicken.27

Auch der Auditor Cherubini bei der

Nuntiatur in Luzern hatte wegen der

«Statuta» Bedenken; die Mönche hätten

der Sache allein schon deshalb

misstrauen müssen, weil die Vereinbarung
von zwei Brüdern ausgearbeitet worden

P. Franz Weidmann hatte Recht, als

er die Meinung äusserte, die Beschaffung

der Klostereffekten sei für Karl
Müller-Friedberg ein prioritäres Ziel
gewesen. Ab Sommer 1797 hatte die

Abtei Kostbarkeiten, Barschaften,
Kirchengeräte, wichtige Archivalien und
Bibliotheksbestände ins Reich evakuiert.

Sowohl die helvetischen Behörden
als auch der neue Kanton St.Gallen
forderten die Übergabe dieser
Klostereffekten. Abt Pankraz hatte Zusagen
aus dem Reich, die Herausgabe würde
verweigert. Im Herbst 1803 nahm die

st.gallische Regierung das Problem
energisch an die Hand. Sie beauftragte
mit der Heimschaffung der Effekten
den «Stiftskommissar» (Verbindungsmann

Mönche-Regierung) P. Heinrich
Müller-Friedberg und Regierungssekretär

Ignaz Müller. Aus bisher
unbekannten Gründen trat P. Martin Gres-

ser, Gegner von Abt Pankraz, an die
Stelle von Pater Heinrich. Die beiden
Beauftragten unternahmen eine Rundreise

ins Vorarlbergische, nach Bayern
und Tirol, wo Klostereffekten verwahrt
waren. Mit Unterstützung des Berner
Landammanns der Schweiz, Nikiaus
Rudolf von Wattenwyl, und
fragwürdig-schlauem Vorgehen gelang es, die

Hauptmasse der Effekten bis Mitte
März 1804 herauszuholen und nach
St.Gallen zurückzubringen.29 P. Heinrich

Müller-Friedberg war wesentlich
an der Aktion beteiligt. Er erreichte
auch die Ablieferung von Materialien
von Wasserburg, Wil und Wittenbach.30

Auch war er es, der zwei Verzeichnisse
der im März 1804 aus dem Ausland
zurückgebrachten stiftsanktgallischen
Gerätschaften anlegte.31



Im Herbst 1804, zehn Monate nach
der Annahme der Konvention durch
die Mönchsmehrheit und den Kanton,
lehnte Rom das Projekt, «die Statuten»,

entschieden ab. Vor allem zwei
Argumente standen für den Papst im
Vordergrund: Ohne den Abt und gegen

ihn, ohne eine gemeinsame
Kapitelversammlung könne keine rechtsgültige

Entscheidung stattfinden. Sowohl
die Kapitularen gegenüber der Kirche
als auch die Regierung gegenüber der

Verfassung massten sich Rechte an,
die allein dem Heiligen Stuhl bzw.
dem Kantonsparlament zuständen.32

Totale Ablehnung bedeutete die
Stellungnahme Roms indes nicht. Über ein
Bistum könne man reden, aber nur über

ein Bistum in Kombination mit einem

vollwertigen Benediktinerkapitel.33
Dieser Faden wurde aber von niemandem

aufgenommen.
Mit der scharfen Ablehnung der
Konvention durch ihren Abt gerieten die
Mönche in eine Notlage. Abt Pankraz
forderte von ihnen einen Widerruf der

Unterzeichnung der Konvention. Die
Kapitularen zögerten bis zur Antwort
aus Rom. Sie hatten gehofft, Rom
werde von der St.Galler Regierung
Abänderungen der Konvention verlangen
und durchsetzen, damit sie für den Abt
annehmbar würde. Führende Mönche
hatten Abt Pankraz gedrängt, sich in
Rom für die Tilgung einiger nachtheiliger

Punkte in den «Statuten» und die

Einschaltung besserer einzusetzen.
Abt Pankraz jedoch blieb von den

Argumenten seiner Mönche unbeeindruckt

und blieb bei seiner
kompromisslosen Haltung und Ablehnung der

«Statuta».34 Nach der Entscheidung

'ujicllt tXuj uoc h Vom f
Ansicht des Klosters St.Gallen um 1790 von Süden. - Aquarellzeichnung von
Johann Hädener in der Kantonsbibliothek Vadiana, St.Gallen (GS o E/7).

Roms widerriefen die meisten Kon-
ventualen ihre Unterschrift unter den

Vertrag. Damit war das erste St.Galler
Bistumsprojekt erledigt.
P. Heinrich Müller-Friedberg, von
dem Gallus Jakob Baumgartner später

schrieb, sein Bruder habe grossen
Einfluss auf ihn gehabt,35 geriet nun
unter den Mönchen und bei den
Klosterfreunden in der Politik und im
Volk in Verruf und wurde von vielen
als Verräter an der Sache des Klosters
geschmäht. Es gingen auch Gerüchte

um, er sei als erster Bischof vorgesehen.

Hofrat Placidus Müller, Agent von
Abt Pankraz, der anlässlich einer
Konferenz der eidgenössischen Stände in
Solothurn weilte, hatte dort am 20. Juli
1805 Gelegenheit, mit dem St.Galler

Deputierten Dominik Gmür zu
sprechen. Im Rahmen dieser Unterhaltung
habe Gmür angefangen, über den stolzen

Müller-Friedberg zu schimpfen,
der mit seinem Bruder ein Duumvirat
habe bilden wollen, dieser hätte als

Bischof, jener als Landesherr das Land
regieren wollen, man wolle ihnen aber

jetzt schon dafür thun.36 Dominik
Gmür, katholisch, liberal-konservativ,

später für ein Doppelbistum St.Gallen-
Chur, Klostergegner, aber auch kritisch
gegenüber Müller-Friedberg, sass in der

ersten Regierung des Kantons ab 1803,

zuständig für das Innere. Aus
Korrespondenzen des Konstanzer Generalvikars

Ignaz Heinrich von Wessenberg
geht tatsächlich hervor, dass Landammann

Karl Müller-Friedberg seinen
Bruder als Bischof von St.Gallen vorsah.

In einem Brief des Arboner Pfarrers

Tschudi an Wessenberg ist indes

zu lesen dass die St.Galler Regierung
mehrheitlich gegen diese Ernennung
war und Wessenberg selbst als
Bischof wünschte.37 Eine Äusserung von
P. Heinrich Müller-Friedberg selbst
betreffend einer allfälligen
Bischofskandidatur ist nicht bekannt. Noch
elf Jahre später, als es wieder um ein
St.Galler Bistum ging äusserte, am
31. Juli 1816, der preussische Gesandte
bei der Schweiz, Gruner, in Zürich
gegenüber Abt Pankraz, der Papst werde
P. Heinrich zum Bischof in St.Gallen
machen. Gruner meinte dazu, dieses

wäre nicht auferbaulich, wenn der

Papst diejenige, die das Stift zu grund
gerichtet, belohnen würde.38
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P. Heinrich beklagte sich am 31.
Dezember 1804 in einem Brief an einen
Confrater, die schwaizen Verläum-
dungen gegen uns seien ungerecht. Er

habe nur das Beste für das Kloster im
Sinn gehabt. Meine Rechtfertigung
liegt vollendet im Pulte - wartet aber

auf den Nothfall - weil sie blosse Noth-
wehr ist. - So verdorben die Sache

aussieht, will ich doch mein Bestes tun.39

P. Heinrich wirkte 1804-05 als Vikar in
Mörschwil. Als dort eine Pfarrvakanz

eintrat, ersuchte er am 8. April 1805

die Regierung, ihm zu erlauben, sich
als Pfarrer zu bewerben, was ihm auch

gestattet wurde.40 Schon einige Tage
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Brief vom 1. Juli 1822 (Ausschnitt):
Pfarrer Heinrich Müller-Friedberg teilt
Abt Pankraz Vorster mit, die Pfarrgemeinde

Gossau nehme seine Jahrzeitstiftung

an. - Stifsarchiv St.Gallen,
IMachlass Vorster, Akten, Nr. 3205

vorher hatte Dekan Brägger, Pfarrer von
Kirchberg, Anhänger von Abt Pankraz
und Kämpfer für die Wiederherstellung
des Klosters, dem Abt geschrieben,
Regierungspräsident Karl Müller-Friedberg

habe in Mörschwil schriftlich
interveniert und verlangt, man solle
seinen Bruder bei der Pfarrwahl unterstützen.

Brägger fragte sich, ob dieser Herr
(gemeint ist P. Heinrich) die Hoffnung
auf das Bischofsamt aufgegeben habe
oder ob er dokumentieren wolle, er
habe dieses gar nie gesucht, oder ob er

nur als Weltpriester einer Rückkehr in
ein allfällig wiederhergestelltes Kloster
«ausweichen» wolle.41

Noch vor seiner Wahl zum Pfarrer von
Gossau verfasste Heinrich Müller von
Friedberg seine Verteidigungsschrift,
seine Rechtfertigung. Er hat sie auf den

22. Dezember 1804 datiert. Sie wurde
weder von ihm noch von jemand
anderem veröffentlicht. Das handschriftliche

Dokument, das im Pfarrarchiv
Gossau liegt, umfasst volle 28 Seiten.42

Die reinsten Absichten hätten ihn
geleitet, er habe bey der verzweifelten
Lage des Stiftes zu dessen Bestem
gehandelt. Angesichts der hässlichen

Anschuldigungen gegen ihn und seine

Mitbrüder müsse er sich wehren. Der
Untergang des Klosters habe unmittelbar

bevorgestanden, man habe handeln

müssen, er selbst habe die Initiative
ergriffen.

Drei Punkte stehen im Zentrum von
P. Heinrichs Argumentation. Erstens
habe der Abt seine Mönche schmählich

im Stich gelassen. Selbst sich weit
weg von St.Gallen aufhaltend, habe er
dem Kapitel jede Kompetenz, mit der

Kantonsregierung zu verhandeln, jede

Instruktion verweigert. Er habe seine
Landesherrschaft über das Überleben
des Klosters gestellt. Das Kapitel habe

in der äussersten Gefahr für die Existenz

des Klosters selbstständig handeln
müssen. Auch den zweiten Vorwurf,
man habe die kirchlichen Vorschriften
nicht eingehalten, weist P. Heinrich
zurück. Gehorsamspflicht gegenüber
dem Abt, kein Handeln ohne reguläre
Versammlung des ganzen Kapitels
unter der Leitung des Abts hätten in
den Hintergrund rücken müssen. Die
Rettung des altehrwürdigen Klosters
sei wichtiger geworden als die strikte
Einhaltung kirchlicher Vorschriften.
Übrigens habe Pankraz Vorster unter
Abt Beda ganz ähnlich gehandelt. Er
habe mit einer Mönchsopposition
gegen den Abt rebelliert, und dies in
einer Situation, in der es, anders als nun,
keineswegs um Sein oder Nichtsein
des Klosters gegangen sei. Drittens sei

man bei den Verhandlungen mit der

Regierung nicht ohne Erfolg gewesen.
Man habe eine Fortexistenz des Klosters

in veränderter Form erreicht und
den schwierigsten Verhandlungspunkt
durchgesetzt, nämlich die Erhaltung
einer regulären Corporation.
Am 13. Mai 1805 wurde Heinrich
Müller-Friedberg zum Pfarrer von Gossau

ernannt. Zugleich wurde er Präsident
des Gossauer Schulrates.43

Schon 1804 und dann nach dem

Untergang des Klosters 1805 setzte sich
P. Heinrich - von der Nähe zu seinem
Bruder profitierend - bei der Regierung
für Mitbrüder ein, die hilfsbedürftig
waren.44 Als die Regierung 1805 von
den Mönchen die Ablegung des

Ordenskleides verlangte, wehrte sich P.
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Heinrich. Er wies die Regierung am
6. September darauf hin, dass

diesbezüglich die Mönche in einen
Gewissenskonflikt zwischen der Loyalität
zur Regierung und der Erfüllung des

Mönchsgelübdes gerieten. Laut
Kirchenrecht müssten Rom bzw. die
Nuntiatur die Ablegung des Habits
bewilligen. Man möge also die

Stellungnahme der kirchlichen Behörden
abwarten. Und da die Beschaffung der

neuen Weltpriesterkleidung beträchtliche

Kosten mit sich bringe, solle
den Mönchen von der Regierung zum
Kleidungswechsel eine Unterstützung
ausgerichtet werden, oder sie solle
gestatten, die Ordenskleidung so lange
zu tragen, bis man sich ohnehin eine
neue anschaffen müsse.45

Der Regierung gegenüber verhielt sich
Heinrich Müller-Friedberg loyal. Am
29. Mai 1805 legte er den Kantonseid
ab. Der Vollziehungsbeamte des

Distrikts Gossau, Keller, schrieb an die

Regierung, unerwartet sei an diesem

Tag Heinrich Müller-Friedberg bei ihm
erschienen und habe den Loyalitätseid

zum Kanton geleistet. Keller fügte
hinzu: Bin auch voller Überzeugung,
dass wir einen schätzungswürdigen
Bürger in unserer Gemeinde erhalten
haben.46

Am 17. Juni reichte R Heinrich die von
ihm unterzeichnete gedruckte
«Erklärung« ein, die von der Regierung
verlangt wurde. Die meisten St.Galler
Mönche haben diese Erklärung
unterschrieben; dieser Schritt sicherte ihnen
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Am 17. Juni 1805 reichte P. Heinrich Müller-Friedberg die von der Regierung

verlangte Loyalitätserklärung ein. Staatskanzlei St.Gallen, R. 147A-4

ihre materielle Zukunft. In der Erklärung

versprach der Unterzeichnete,
sich den Gesetzen des Kantons zu
unterziehen und er verpflichtete sich, alle

in seinem Besitz befindlichen
Klostereffekten abzuliefern.47

In Gossau war Heinrich Müller-Friedberg

die Förderung des Schulwesens ein

grosses Anliegen.48 Unter seinem Ein-
fluss beschloss die Gemeinde die

Errichtung einer zweiten Freischule - die

erste war noch in der Klosterzeit 1764

geschaffen worden. Die Freischulen -
damals noch nicht überall vorhanden -
waren Schulen, in denen von den Eltern
kein Schulgeld mehr entrichtet werden

musste.
Grossen Einsatz leistete Heinrich Müller

auch im Armenwesen Gossaus, so im
Hungerjahr 1816, wobei er bei seinem

positiven Wirken von seiner Beziehung

zu seinem Bruder in der Regierung
profitieren konnte.49

Über seine Pfarrei hinaus fungierte P.

Heinrich als Visitator der st.gallischen
Frauenklöster. In dieser Funktion
tadelte er 1807 und 1809 wegen
mangelhafter Disziplin die Nonnen von
St.Georgen und ihren Beichtiger, P.

Dominik Schmid, den ehemaligen St. Galler
Konventualen und Gegner von Abt Pan-

kraz Vorster. Die Getadelten Hessen sich
die Kritik nicht gefallen und erreichten,
dass der Konstanzer Generalvikar Heinrich

von Wessenberg P. Heinrich seines

Amtes als Visitator enthob. 1815 setzte
indes Nuntius Fabricius Sceberras-Tes-

taferrata, Vertreter des Papstes in der

Schweiz, Heinrich Müller-Friedberg als

Visitator wieder ein.50

1820 war ein neuer Pfarrer an die
Stiftskirche, die Hauptkirche der Katholiken
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Letztes Verzeichnis der Mönche des Klosters St.Gallen (1798/99). (Ausschnitt)
Druck. Zweitunterster: P. Heinrich Müller-Friedberg, mit dem zeitweiligen
Aufenthaltsort «Haßblach» versehen. Stiftsbibliothek St.Gallen

des Kantons St.Gallen, zu wählen. Der
Katholische Administrationsrat hatte
unter sechs Kandidaten, darunter vier
ehemaligen St.Galler Mönchen, zu
entscheiden. Einer der vier war P. Heinirch
Müller, die anderen drei P. Ämilian
Hafner, P. Theodor Wiek und P. Thomas

Brändle. P. Ämilian und P. Theodor
kamen in die engste Wahl. Zwischen
ihnen wurde gelost. Es gewann P. Theodor

Wiek.51

Nicht viele Zeugnisse gibt es zum
Verhältnis von P. Heinrich zu seinem Bruder.

Es scheint aber weiterhin gut
gewesen zu sein. Am 22. Juli 1816 schrieb
P. Heinrich an Bruder Karl wegen
einem Artikel in der Schweizer Presse.

Er wandte sich an den Bruder mit den

Worten hochverehrter theuerster Herr
Bruder! P. Heinrich hatte gelesen, der

Papst bemühe sich um die Wiederherstellung

der Abtei St.Gallen und die

Rückgabe ihres Besitzes. Er wünschte
von seinem Bruder Auskunft über die
Chancen dieser Bemühungen und die

Haltung von Tagsatzung und Kanton
St.Gallen dazu. Und es folgt: Ob es mir
schon nicht geziemt hierüber mich
frey zu äussern, kann ich es beinahe
nicht begreifen, wie die Rückkehr des

Fürsten, quà Abt und Bischoff, möglich

seye, ohne dass man manches für
die hochlöbl. Regierung früher oder

später Unruhe erregendes - von dem
bekannten Charakter des Fürsten zu
besorgen hätte. Keine guten Worte für
Pankraz Vorster. P. Heinrich grüsst
seinen Bruder mit unbegränzter Hochachtung

und redlichstem Bruderherzen.52

Zu Abt Pankraz hatte P. Heinrich ein
schlechtes Verhältnis, ja nach 1803 gab

es für lange Jahre überhaupt keine Be¬

ziehung mehr. Nur wenige ehemalige
Mönche verkehrten nach der Klosteraufhebung

noch brieflich und zum Teil
persönlich mit dem weit weg von St.Gallen
weilenden Abt. Darunter sind allerdings
bedeutende Konventualen zu nennen,
die - obwohl durchaus auch kritisch
gegenüber dem Abt - ihm die Treue hielten
und noch lange mit ihm Kontakt pflegten.

Zu erwähnen sind zwei seit jeher
Pankraz Vorster verbundene, hier schon

erwähnte: P. Ämilian Hafner, einst seine
rechte Hand, und P. Theodor Wiek.

Lange Jahre nach der Aufhebung des

Klosters bekam es unerwartet auch Pfarrer

Müller-Friedberg wieder mit Pankraz

Vorster zu tun, nämlich im Zusammenhang

mit dessen Jahrzeitstiftungen in
den Jahren 1819 bis 1824.

Der Wiener Kongress 1814/15 hatte
Abt Pankraz eine grosszügige
Jahrespension, zu finanzieren durch den Kanton

St.Gallen, zugesprochen. Vorster
hatte diese Pension jedoch zunächst
abgelehnt, weil sie die Anerkennung der

Klosteraufhebung hätte bedeuten können.

Um 1819 - als er einsehen musste,
dass die Abtei nicht mehr zu retten war

- nahm er aber die Pension an. Vorher
in der Regel in Geldnöten, verfügte
er nun über ansehnliche finanzielle
Mittel. Zwischen 1819 und 1824 stiftete

er zugunsten von Pfarreien in der

ganzen katholischen Schweiz, davon
vier im Kanton St.Gallen, feierliche
Jahrzeitmessen für alle Äbte, Mönche
und Wohltäter des Klosters seit seiner
Gründung. Die Stiftung war für die
betreffenden Orte vor allem auch deshalb

interessant, weil sie mit beträchtlichen
Summen für das kommunale Armenwesen

verbunden war.53

1822 wurde auch die Pfarrei Gossau
bedacht. Abt Pankraz bot ihr eine
Stiftung Anfang Juni an.54 Am 1. Juli 1822

antwortete der Gossauer Pfarrer - also

Heinrich Müller-Friedberg - auf das

Angebot. Mit Hochwürdigster Fürst
und Herr schrieb er seinen früheren
Vorgesetzten an. Im Namen seiner
Pfarrgemeinde nehme er mit wärmstem,

tiefstem Dankgefühle die gross-
müthige Stiftung freudig an. Das Angebot

sei unerwartet gekommen da man
sich hierorts vorstellte, Gossau - als

der ehemalige Hauptsitz der Révolu-



St.Gallen, 18. Mai 1834, Brief von Leonard Gmür an seinen Vater Gallus (1. Seite),
darin Schilderung, wie Dompropst Heinrich Müller-Friedberg von den Gossauern

mit «38 Schäsen» (Kutschen) im St.Galler Stiftsbezirk abgeholt und in die Pfarrei

Gossau zurückgebracht wurde. Staatsarchiv St.Gallen, W035/03.5 (Nachlass
Leonhard Gmür)

tion - möchte noch immer ungnädig
angesehen werden. Er könne aber nun
Euer hochfürstl. Gnaden gewissenhaft
versichern, dass die schöne Stiftung an
keine Unwürdige und Undankbare
verschwendet worden. Grossmehrheitlich
seien die Gossauer damals gut gesinnt
und von den revolutionären
Gesinnungen weit entfernt gewesen. Nur
wenige irregeführte... Männer seien
Revolutionäre gewesen. Nun kommt Mül-

ler-Friedberg gar auf den wichtigsten
der damaligen Häuptlinge zu sprechen,
auf Johannes Künzle. Selbst der habe

sich gewandelt, er starb vor etwas mehr
als anderthalb Jahren ganz reumüthig
und beauftragte mich aufseinem Sterbbette

mit einem öffentlichen Widerruf
mit dem Beysatze, er wünschte es selber

selbst thun können.55

Schon 1823/24 begann das Geld für
Gossau zu fliessen. In einem Brief an

Abt Pankraz in der Stiftungsangelegenheit

vom 31. Oktober 1822 sprach
Heinrich Müller auch seine Rolle
bei den «Statuta conventa» 1803 an.
Er sei es gewöhnt, missgekannt und
in schwarzen Schatten dargestellt
zu seyn. Er könne damit leben, da es

der Herr sei, der mich richtet. Ja, ich
könnte sagen, ohne mich zu erheben,
ich habe für die Rechte und Existenz
des lieben Klosters mehr gearbeitet als
viele Andere. Der Abt möge ihm diesen

kleinen Ausbruch meines gepressten
Herzens nicht übel nehmen.56 In seiner

Antwort, ebenfalls primär zur
Stiftung, reagierte Abt Pankraz in einem
Nachsatz auf Müllers Aussage milde,
ohne ihm indes zuzustimmen: Wenn

Sie, mein lieber Mitbruder, für die
Existenz unseres Stiftes gearbeitet haben,
sei dies seine Sache, und es möge ihn
freuen, ein gutes Gewissen zu haben.

Auch er, Pankraz, werde von Gott für
sein Handeln gerichtet werden, auch
desswegen mich in Ihre heilige
Andacht empfehle, oremus pro invicem,
ut salvemur [«beten wir gegenseitig
darum, gerettet zu werden»].57 Damit
endete der Kontakt zwischen Pater und
Abt wieder und endgültig. Heinrich
Müller-Friedberg wirkte weiterhin als

Pfarrer von Gossau.

1823/24 entstand das Doppelbistum
Chur-St.Gallen. Von St.Galler Seite

war man offenbar darauf angewiesen,
ehemalige Klostermönche ins
Domkapitel zu berufen. Diese, zum Teil
treueste Anhänger von Abt Pankraz,
stellten sich nun - an eine Wiederherstellung

des Klosters war nicht mehr zu
denken - der neuen geistlichen Institution

zur Verfügung. P. Amilian Hafner



war von 1825 bis 1833 Generalvikar
des Bistums, P. Theodor Wiek von 1820

bis 1838 Pfarrer der Stiftskirche und
Domherr. 1829 ernannte der Bischof
Heinrich Müller zum geistlichen Rat
und 1830 zum Dompropst. P. Heinrich
wohnte nun in St.Gallen. Das
Doppelbistum Çhur-St.Gallen war unbeliebt.

Das politisch radikal gewordene
Katholische Grossratskollegium hob

1833, gleich nach dem Tod von Bischof
Karl Rudolf von Buol-Schauenstein, das

Domkapitel auf.58 Nun kehrte Heinrich
Müller-Friedberg nach Gossau zurück,
nachdem die Domherren aus St.Gallen
geradezu vertrieben worden waren. Die
über die Rückkehr erfreuten Gossauer
schenkten ihm das Bürgerrecht.
Dazu gibt es ein interessantes Dokument.

Leonhard Gmür, konservativer
St.Galler Politiker aus Amden, später
Stiftsbibliothekar, Administrationsratspräsident

und Ständerat, schrieb

am 18. Mai 1834 aus St.Gallen an
seinen Vater u.a.: Letzte Woche gab es

hiei eine Art Steklidonstig nur dass es

feiner abgesehen war. Der Domprobst
Fridberg Müller, gewesener geistl.
Rath, musste nun auch das Klostergebäude

räumen, er wusste lange nicht
wohin. Da versammelte sich in Gossau

auf Anleitung des ehemaligen
Statthalters Schildknecht die Gemeinde
und erkannte wie einstimmig, ihm
das Gemeindsbürgerrecht zu schenken

und einefreye Wohnung einzuräumen,

ihn zu ersuchen, als ehemaliger
Pfarrer noch in seinen alten Tagen bey
ihnen zu zubringen, sie zu trösten in
den trüben Zeiten der Religionsstürmeryen.

Müller nahm es an. Nun kommen

letzten Mittwoch auf Mittag 38

Schäsen im maistätischen Zuge durch
die Stadt dahergefahren. Voraus eine

zweyspännige leere, um den geliebten
alten Pfarrer darin aufzunehmen, dann
in der 2ten der Hr. Schildknecht und
der Bezirksammann von Gossau, dann
der Pfarrer, der leider auch mitmachen
musste, um nicht total in Verschis zu
kommen, sonst ist er sehr liberal. Dann
folgten in jeder Schäse 2 und 2 Männer.
Der ganze Klosterhof war überstellt. -
Das that dem Henne und Consorten
nicht gar wohl, doch sehr wohl dem
alten Pfarrer Theodor und Hofkaplan.59
Bei dieser Demonstration ging es nicht
nur um Heinrich Müller-Friedberg,
sondern auch um einen Protest gegen
die liberalen St.Galler Behörden.

Heinrich Müller-Friedberg verbrachte

nun seinen Lebensabend in Gossau. Er
finanzierte sich mit seiner Pension und
seinem Privatvermögen. Als in Gossau

wohnhafter Pensionär schenkte P.

Heinrich Müller der Pfarrei zwischen
1834 und 1841 eine klassizistische
Monstranz, die heute noch im Gossauer

Kirchenschatz vorhanden ist.
Markus Kaiser vermutet, er habe diese

Schenkung aus praktischen Gründen in
Hinblick auf sich selbst als alten Mann
getätigt. Als höchstrangiger Geistlicher
im Ort hatte er auch im Ruhestand bei

Prozessionen die Monstranz zu tragen.
So mag er anstelle der schweren älteren
Barockmonstranz «seine» leichtere
getragen haben.60

Mehr und mehr wurde P. Heinrich
durch eine Gehirnentzündung
geschwächt. Am 15.März 1843 starb

er im 85. Altersjahr in Gossau. Nur
vier Patres und ein Laienbruder des

ehemaligen Stiftes überlebten ihn.

61

Die klassizistische Monstranz von
Pfarrer Heinrich Müller-Friedberg im
Gossauer Kirchenschatz, von 1834/41,
geschaffen vom Wiler Silberschmied
Nikiaus Kaiser (1811-1856).

Am 18.März wurde Heinrich Müller-
Friedberg unter grösster Anteilnahme
der Gossauer Bevölkerung vom
Apostolischen Vikar, Bistumsverweser und

später erstem Bischof von St.Gallen,
Johann Peter Mirer, bestattet.61

Heinrich Müller-Friedbergs Biografie
könnte man in vier Abschnitte
unterteilen. Im Kloster St.Gallen erzogen,
war er - erstens - dort von 1782 bis

zum Untergang der Abtei Konventu-
ale. Über zwanzig Jahre hinweg war
er einer der wichtigsten Mönche, eine
wertvolle, treue Stütze für die beiden
letzten Fürstäbte. Ab 1798 - zweitens
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- ging Pater Heinrich auf Distanz zu
Abt Pankraz Vorster. Für ihn wie auch
für andere Konventualen unannehmbar

war die dauernde Abwesenheit des

Abts von der Heimat, ohne dass dieser
dem in St.Gallen verbleibenden Konvent

in der Notzeit des Klosters echte

Kompetenzen gab. Ebenfalls wie manche

Mitbrüder erkannte er, dass die mit
der Landesherrschaft verbundene Abtei

- und am weltlichen Herrschaftsanspruch

hielt Vorster hartnäckig fest

- keine Zukunft mehr hatte. In der

Umwandlung des Klosters in ein Bistum
mit benediktinischem Domkapitel sah

Pater Heinrich eine Möglichkeit, die

Klostergemeinschaft zu retten. So

erarbeitete er zusammen mit seinem Bruder

Karl das Bistumsprojekt «Statuta
conventa». Dieses wurde jedoch zu
einem Misserfolg. Pater Heinrich konnte
sich seinem Bruder gegenüber nicht
wirksam einbringen. Die «Statuta»
hatten keine Chance, realisiert zu werden.

Der Verfasser des Nachrufes von
Heinrich Müller-Friedberg im «Neuen

Nekrolog der Deutschen»61 äusserte
die Ansicht, P. Heinrich sei «an der

Unbeugsamkeit des Fürstabts und dem

Mangel an gutem Willen vonseiten der
Behörden» gescheitert.
Es folgte - drittens - Heinrich Müller-
Friedbergs 24 Jahre dauernde Tätigkeit
als Pfarrer von Gossau. Diese war überaus

segensreich und wertvoll - sowohl
für die Pfarrgenossen als auch für die
Gemeinde. Anschliessend - viertens

- stellte sich der ehemalige St.Galler
Pater - wie einige führende Mitbrüder -
dem Doppelbistum Chur-St.Gallen zur
Verfügung. Seine Stelle als Dompropst
endete nach vier Jahren 1833 mit der

Aufhebung des Domkapitels, worauf
er noch zehn Jahre lang den Ruhestand

in seiner Pfarrgemeinde Gossau
verbrachte. Damit fand ein interessantes
Leben in der späten St.Galler Klosterzeit

und im jungen Kanton St.Gallen
seinen Abschluss.
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